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Seit 2006 haben Bauunternehmen die Möglichkeit, sich auftragsunabhängig zu 
präqualifizieren. 
 
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 2019 betont die 
Bedeutung des Präqualifikationsverfahrens als Regelfall beim Nachweis der 
Eignung. Dies kommt u. a. auch dadurch zum Ausdruck, dass die zum Nachweis der 
Eignung vorzulegenden Erklärungen deckungsgleich sind mit denen, die im Rahmen 
des Präqualifikationsverfahrens vorzulegen sind. Die Möglichkeit, die Eignung über 
Einzelnachweise nachzuweisen, wird allerdings beibehalten und dahingehend 
vereinfacht, dass zunächst auch Eigenerklärungen im Formblatt 124 ausreichend sind. 
Diese Eigenerklärungen sind von den Bietern durch Bescheinigungen zuständiger 
Stellen zu bestätigen 
 
Die Präqualifikation dient dem Ziel, Aufwand und Kosten bei der Durchführung von 
Vergaben auch für Sie zu minimieren. Ihre Einführung beruht auf einem Vorschlag 
der Bauwirtschaft. Auch können bei ausreichender Unternehmensbeteiligung an 
diesem Verfahren illegale Praktiken in der Bauwirtschaft besser vermieden und damit 
„ehrliche“ Unternehmen geschützt werden. Das Verfahren dient wegen der 
abgestimmten, für alle Präqualifizierungsstellen verbindlichen Prüfmaßstäbe für die 
Eignung und Zuverlässigkeit der Chancengleichheit gerade in Beschränkten 
Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben. Zudem gewährleistet es Transparenz 
bei der Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung. Selbstverständlich können Sie die 
Präqualifikation auch bei Ausschreibungen anderer öffentlicher Auftraggeber nutzen. 
 
Unter www.pq-verein.de finden Sie alle Informationen zur Präqualifikation. Anträge 
können Sie bei allen vom Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
beauftragten Präqualifizierungsstellen einreichen. Die Kontaktadressen und 
Ansprechpartner finden Sie ebenfalls auf der Homepage des Vereins. Die Kosten für 
die Präqualifikation bestimmen die Präqualifizierungsstellen selbst. Nach erfolgreicher 
Präqualifikation stellt der Verein Ihren Firmennamen und Ihre präqualifizierten 
Leistungsbereiche einschließlich Adresse der Öffentlichkeit in der Internetliste zur 
Verfügung. Die konkreten Nachweise, welche für die Präqualifikation bei den PQ-
Stellen eingereicht wurden, sind in einem durch Passwort geschützten Bereich der PQ-
Liste hinterlegt. Zu diesen Daten erhalten nur Sie, die Präqualifizierungsstelle und auf 
Antrag Vergabestellen von öffentlichen Aufträgen die Zugangsberechtigung. 
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